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KAPITEL 10

VERGÜNSTIGUNGEN

AUF KRAFTFAHRZEUGSTEUERN
Untenstehend finden Sie in groben Zügen die Beschreibung der steuerlichen Vorteile zu Gunsten einiger Personen mit Behinderung bei dem Ankauf eines Wagens für ihren persönlichen Eigenbedarf.
Der Begriff „persönlicher Eigenbedarf“ bedeutet, dass der Wagen nur für den Transport oder für die Fortbewegung der Person mit Behinderung benutzt werden darf. Der Wagen darf nicht einem anderen Zweck dienen. Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar wenn es sich um eine minderjährige Person handelt oder um eine Person, die sich unter dem Statut der verlängerten Minderjährigkeit befindet. In diesem Fall darf der Wagen ohne die Person mit Behinderung benutzt werden, insofern dem gesetzlichen Vertreter kein anderer Wagen zur Verfügung steht.

Diese Vorzugsregelung wird jedoch in der Broschüre „Avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides et handicapées qui utilisent une voiture automobile pour le transport de personnes“, die durch den Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen herausgegeben worden ist, ausführlicher beschrieben. Diese Broschüre ist in Französisch und in Niederländisch erhältlich bei Frau Cresens, Direktion für Ausbildung und Information, Arts Center, Avenue des Arts 19 H – Bfka. 2 in 1000 Brüssel, Telefon 02/233.86.46, Fax 02/233.87.58.

A. Grundsätze und Bedingungen
Die Person, die: 

· vollkommen erblindet ist; 

· ihre oberen Gliedmaßen überhaupt nicht mehr benutzen kann; 

· an einer bleibenden Invalidität von mindestens 50 % leidet, die unmittelbar durch die unteren Gliedmaßen bedingt ist; 

· oder Kriegsinvalide ist und eine Pension aufgrund einer Invalidität von mindestens 50 % (60 % für Verkehrssteuer und die Zulassungssteuer) bezieht; 

kann für ein Auto, das für ihre persönliche Beförderung bestimmt ist, folgende Steuervorteile erhalten: 

· den verminderten MwSt.-Satz  von 6 % (statt der normalen 21 %), beim Ankauf innerhalb des Landes, beim Ankauf innerhalb der EU oder bei der Einfuhr eines Wagens sowie der Ersatzteile, Ausstattung und Zubehör und bei Wartungs- und Reparaturarbeiten am Wagen; 

· die Rückerstattung der bezahlten MwSt. für den Ankauf des Wagens;

·  die Rückerstattung der Zulassungssteuer; 
· die Rückerstattung der jährlichen Verkehrssteuer;
· die Rückerstattung der Ausgleichs-Akzisensteuer.
Was die MwSt. betrifft, sind diese Vorteile immer nur für einen einzigen Wagen gültig und unter der Bedingung, dass dieser Wagen der Person mit Behinderung während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren als persönliches Beförderungsmittel dient. Bei Abtretung dieses Fahrzeugs innerhalb dieses Zeitraums oder wenn es anderen Zwecken dient als der persönlichen Beförderung der Person mit Behinderung ist die MwSt. in Höhe von 1/36stel für jeden von den drei Jahren noch verbleibenden Monat zu entrichten. 
Dies gilt nur für gewöhnliche Autos, für Mehrzweck-Autos (vom Typ station-wagon), für Kleinbusse und – in Ausnahmefällen – für Kleintransporter, die mit Seitenfenstern ausgestattet sind. Die steuerlichen Vergünstigungen für Kleintransporter werden nur in den Fällen gewährt, in denen ihre Benutzung sich durch die Anforderungen der persönlichen Beförderung der invaliden oder behinderten Person rechtfertigen. Dies ist der Fall bei invaliden und behinderten Personen, die – aufgrund ihres Gesundheitszustands – nur befördert werden können, ohne dass sie ihren Rollstuhl verlassen.
Dies gilt ebenfalls für langsame Fahrzeuge, die, trotz ihrer Bezeichnung, als „Auto“ oder „Mehrzweck-Auto“ definiert werden können und die bei der Direktion für die Eintragung der Fahrzeuge registriert sind.

B. MwSt.-Vorzugsregelung
B.1. Ankauf eines Fahrzeugs
B.1.1. Antrag auf verminderten Mehrwertsteuer​satz

Bevor sie sich an das für ihren Wohnsitz zuständige Mehrwertsteuerkontrollamt richtet, muss die antragstellende Person im Besitz der erforderlichen Invaliditätsbescheinigung sein.
Diese wird ausgestellt:

1. für Kriegsinvalide:

von der Verwaltung der Pensionen

Place Victor Horta 40 – Bfka. 30

1060 BRÜSSEL

Tel.: 02/558.60.00

Fax: 02/558.60.10

E-Mail: info@ap.fgov.be
oder:

von der Verwaltung der Kriegsopfer

Square de l’Aviation 29
1070 Brüssel
2. für Personen, die eine Entschädigungspension oder eine Militärpension aufgrund einer in Friedenszeiten aufgetretenen Invalidität beziehen:
von der Verwaltung der Pensionen

Place Victor Horta 40 – Bfka. 30

1060 BRÜSSEL

Tel.: 02/558.60.00

Fax: 02/558.60.10

E-Mail: info@ap.fgov.be
3. Andere invalide oder behinderte Personen

vom FÖD Soziale Sicherheit
Dienst für Bescheinigungen

Rue de la Vierge noire 3c

1000 Brüssel

Vor der Lieferung, der Einfuhr oder dem Ankauf innerhalb der EU des Fahrzeugs wendet sich die Person mit Behinderung mit der Bescheinigung und den technischen Daten des zu kaufenden Fahrzeugs sowie der Identität des Verkäufers an das Mehrwertsteueramt.

Das Mehrwertsteueramt prüft die Gültigkeit der Bescheinigung.

Ist das Ergebnis positiv, händigt es der Person mit Behinderung ein Dokument Nr. 716 in vier Exemplaren aus und der Hauptinspektor des Kontrollamtes gibt sein Einverständnis für die Anwendung des verminderten Mehrwertsteuersatzes von 6%, indem er den Rahmen II des Dokuments validiert.
Die Person mit Behinderung händigt dem Verkäufer oder den Zolldiensten (bei der Einfuhr eines Fahrzeugs oder beim Ankauf innerhalb der EU) das erste Exemplar des Formulars aus. Das zweite Exemplar – Kopie des ersten – behält das Mehrwertsteuerkontrollamt.
B.1.2. Antrag auf Erstattung




























Nach Bezahlung des Fahrzeuges hat die Person mit Behinderung Anrecht auf Erstattung der beim Ankauf innerhalb des Landes, beim Ankauf innerhalb der EU oder beim Import entrichteten sechsprozentigen MwSt. Dazu genügt es, dem Mehrwertsteuerkontrollamt die beiden übrigen Exemplare des Dokuments Nr. 716 zusammen mit der Rechnung über den Kauf, der spezifischen Mehrwertsteuererklärung oder den Einfuhrpapieren des Fahrzeuges zu übermitteln.

Der Antrag auf Erstattung muss beim Mehrwertsteuerkontrollamt innerhalb von drei Jahren nach dem Ankauf innerhalb des Landes, dem Ankauf innerhalb der EU oder dem Import eingereicht werden.

B.2. Kauf von Ersatzteilen, Ausrüstung und Zubehör. Wartungs- und Reparaturarbeiten.

B.2.1. Antrag auf verminderten Mehrwertsteuer​satz 
Für den Unterhalt und Reparaturen des Fahrzeuges der Person mit Behinderung und für den Kauf in Belgien sowie den Ankauf innerhalb der EU oder einen Import von Ersatzteilen sowie von Ausrüstung und Zubehör für dieses Fahrzeug ist die MwSt. ebenfalls auf 6 % reduziert.

Zu diesem Zweck muss die Person mit Behinderung der KFZ-Werkstatt, dem Verkäufer oder den Zolldiensten eine Bescheinigung Nr. 717 vorlegen.

Diese Bescheinigung wird vom Mehrwertsteuerkontrollamt bei Erstattung der MwSt. ausgestellt (siehe weiter oben).

Die KFZ-Werkstatt oder der Verkäufer muss dann Folgendes auf der Rechnung vermerken : 
· Datum und Zeichen der Bescheinigung Nr. 717; 

· Name des ausstellenden Mehrwertsteueramtes. 

Beim Ankauf innerhalb der EU oder bei Import wird diese Formalität vom Zoll erledigt, der diese Angaben auf den entsprechenden Dokumenten und deren Kopien vermerkt.

B.2.2. Antrag auf Erstattung
Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer beim Ankauf innerhalb des Landes, beim Ankauf innerhalb der EU und dem Import eines Fahrzeugs kommt die Mehrwertsteuer, von der im vorangehenden Absatz die Rede ist, nicht für eine Rückerstattung in Frage.
C. Befreiung von der Verkehrssteuer, der Zulassungssteuer und der Ausgleichs-Akzisensteuer
Die unter Punkt A. genannte Person mit Behinderung wird von der Verkehrssteuer und der Zulassungssteuer sowie der Ausgleichs-Akzisensteuer befreit.

Es ist nur eine Einschränkung vorgesehen: Um von diesen Steuern befreit zu werden, müssen Kriegsinvalide (zivile oder Militärkriegsinvalide) eine Invaliditätspension von mindestens 60% (und nicht mehr 50 %) beziehen.

Der Antrag ist zusammen mit der Bescheinigung über die Behinderung beim Regionaldirektor der direkten Steuern einzureichen.
Die Adresse dieses Beamten finden Sie auf dem letzten Steuerbescheid bezüglich der Einkommenssteuern.

N.B.: Derjenige, dem eine Befreiung von der Verkehrssteuer gewährt worden ist, kann anstatt der Pauschale von 0,15 EUR pro Kilometer seine tatsächlichen Kosten als Berufskosten in Abzug bringen. 

  

WO INFORMIERE ICH MICH ?  


Verwaltung der Pensionen
Place Victor Horta 40 – Bfka. 30

1060 BRÜSSEL

Tel.: 02/558.60.00

Fax: 02/558.60.10

E-Mail: info@ap.fgov.be


· Föderaler Öffentlicher Dienst FINANZEN
Verwaltung der Unternehmens- und Einkommenssteuern






North Galaxy

Avenue Roi Albert 2, 33 Bfka. 25

1030 BRÜSSEL

Tel.: 02/336.24.53

Fax: 02/336.17.66
Verwaltung der Steuereintreibungen
North Galaxy

Avenue Roi Albert 2, 33 Bfka. 40

1030 BRÜSSEL

Tel.: 02/336.64.89

Fax: 02/336.17.69
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